
QUALITÄTSSTANDARD 1
Dialog der Berufsbildungsakteure

Bei der Formulierung von Ausbildungsinhalten und der Regelung der Aus-
bildungsorganisation wirken Mandatsträger der Wirtschaft  
(Arbeitgeber, Arbeitnehmer) gleichberechtigt mit.

1. Kriterium:

Die Auswahl der 
Mandatsträgerfür den 
Dialog der Akteure zur 
Steuerung der berufli-
chen Bildung entspricht 
den Anforderungen der 
Wirtschaft.

2. Kriterium:

Alle beteiligten Man-
datsträger sind gleich-
berechtigt.

3. Kriterium:

Die Festlegung der 
Ausbildungsinhalte 
und der Ausbildungs-
organisation basiert auf 
den Erfahrungen der 
Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer.

4. Kriterium:

Eine staatliche Insti-
tution moderiert und 
dokumentiert den Dia-
log der Berufsbildungs-
akteure mit Blick auf 
aktuelle und künftige 
Entwicklungen.

Indikatoren

1 Alle Mandatsträger 
haben klar definierte 
Aufgaben und Inter-
essen im Bereich der 
beruflichen Bildung. 

2 Die Mandatsträger 
kommen aus der be-
trieblichen Praxis. 

3 Die Mandatsträger 
repräsentieren Groß-, 
Mittel-, Klein- und 
Kleinstbetriebe.

4 Die Mandatsträ-
ger verfügen über 
die notwendigen 
Kenntnisse, um 
sich adäquat in den 
Dialog einbringen zu 
können.

Indikatoren

1 Alle Mandatsträger 
haben in den Steue-
rungsgremien der 
beruflichen Bildung 
gleiches Vorschlags-
recht.

2 Alle Mandatsträger 
haben in den Steue-
rungsgremien der 
beruflichen Bildung 
gleiches Stimmrecht.

Indikatoren

1 Die Mandatsträ-
ger der Wirtschaft 
formulieren hand-
lungsorientierte 
Anforderungen an die 
Ausbildungsinhalte 
und die Ausbildungs-
organisation.

2 Die Mandatsträger-
geben Feedback zu 
Entwürfen zu Aus-
bildungsregelungen 
und ggf. schulischen 
Curricula.

3 Die Mandatsträ-
ger der Wirtschaft 
stimmen den hand-
lungsorientierten 
Ausbildungsinhalten 
abschließend zu.

Indikatoren

1 Der Dialog zwischen 
den Mandatsträgern 
wird von der staat-
lichen Institution 
moderiert.

2 Das Dialogergebnis 
wird dokumentiert.



QUALITÄTSSTANDARD 2
Rechtlicher Rahmen

Der Staat schafft einen rechtlichen Rahmen für eine duale Ausbildung.

1. Kriterium:

Für die Organisation 
und Durchführung der 
Ausbildung sind ver-
bindliche Regelungen 
erstellt und veröffent-
licht.

2. Kriterium:

Regelungen für die Aus-
bildung in spezifizierten 
Berufen sind erstellt und 
veröffentlicht.

3. Kriterium:

Der Ausbildung liegt 
eine rechtlich verbind-
liche Regelung zwischen 
dem Ausbildungsbe-
trieb und den weiteren 
Beteiligten zugrunde.

4. Kriterium:

Eine verantwortliche 
Institution stellt die 
ordnungsgemäße und 
regelkonforme Umset-
zung der Ausbildung in 
den Betrieben sicher.

Indikatoren

1  Es gibt eine rechtliche 
Grundlage für eine 
betriebliche Aus-
bildung, die schulisch 
und ggf. überbetrieb-
lich ergänzt wird. 

2  Die Aufgaben der be-
teiligten Akteure sind 
definiert.

3  Die Unternehmen 
haben die Aufgabe, 
im Rahmen prakti-
scher Arbeits- und 
Geschäftsprozesse 
regelkonform auszu-
bilden. Die Schulen 
vermitteln überwie-
gend die theoreti-
schen Grundlagen.

4  Die entsprechend der 
rechtlichen Grundlage 
erworbenen Abschlüs-
se sind staatlich 
anerkannt.

5  Die Finanzierung ist 
verbindlich geregelt.

6  Die verabschiedeten 
Regelungen sind Kon-
sens aus dem Dialog 
der Berufsbildungs-
akteure.

7  Die verabschiedeten 
Regelungen sind 
öffentlich zugänglich.

Indikatoren

1 Es gibt eine  
einheitliche Berufs-
bezeichnung.

2 Ausbildungsinhalte 
sind einzelbetriebsun-
abhängig definiert und 
zielen auf eine breit 
angelegte berufliche 
Grundbildung ab.

3  Die zu erwerbenden 
Kenntnisse, Fertigkei-
ten und Fähigkeiten 
sind rechtsverbindlich 
festgelegt.

4 Die sachliche und 
zeitliche Gliederung, 
in der die Kenntnis-
se, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten vermittelt 
werden, ist festgelegt.

5 Die berufsbezogene 
Ausbildungsdauer ist 
festgelegt.

6 Die Art der Prüfung ist 
definiert.

7 Die Anforderungen 
der Prüfung sind fest-
gelegt.

8 Die verabschiedeten 
Regelungen sind öf-
fentlich zugänglich.

Indikatoren

1 Die Rechte und 
Pflichten der Auszubil-
denden sind rechtlich 
verbindlich und trans-
parent  
geregelt.

2 Die Rechte und Pflich-
ten der Ausbildenden 
sind rechtlich verbind-
lich und transparent  
geregelt.

3 Die Ausbildenden 
und  Auszubildenden 
stimmen der verbind-
lichen Regelung zu.

Indikatoren

1 Die verantwortliche 
Institution hat einen 
rechtlich definierten 
Auftrag.

2 Die verantwortliche 
Institution ist betriebs-
unabhängig und die 
Neutralität der Auf-
tragswahrnehmung ist 
sichergestellt.

3 Die Aufgaben der 
verantwortlichen 
Institution sind klar 
definiert.

4 Die verantwort- 
liche Institution  
hat personelle und 
finanzielle Ressourcen 
zur Umsetzung der 
Überwachung in den 
Betrieben.

5 Die verantwortliche 
Institution unterstützt 
und begleitet den 
Ausbildungsprozess in 
den Betrieben.



QUALITÄTSSTANDARD 3
Lernorte Betrieb und Schule

Die Verantwortungsbereiche der Lernorte Betrieb und schulische 
Berufsbildungseinrichtung sind definiert und deren Verzahnung ist 
sichergestellt.

1. Kriterium:

Die verschiedenen Lern-
orte und ihre Aufgaben 
sind definiert.

2. Kriterium:

Die Abläufe des Ausbil-
dungsprozesses an den 
verschiedenen Lernor-
ten sind transparent.

3. Kriterium:

Eine enge Verzahnung 
zwischen den prakti-
schen Ausbildungsin-
halten im Betrieb - und 
ggf. in überbetrieb-
lichen Lernorten - und 
den ergänzenden 
theoretischen Aus-
bildungsinhalten in den 
schulischen Berufsbil-
dungseinrichtungen ist 
gewährleistet.

4. Kriterium:

Die Eignung der Aus-
bildungsstätten und 
deren Ausbilder sowie 
deren Leitungs- und 
Lehrpersonals sind 
sichergestellt.Indikatoren

1 Neben dem Betrieb 
mit seinen Aufgaben 
ist ein schulischer 
Lernort mit seinen 
Aufgaben definiert. 
Bei einem ergänzen-
den überbetrieb-
lichen Lernort sind 
ebenfalls die Aufga-
ben definiert.

2  Die Lernorte stellen 
gemeinsam die 
Vollständigkeit der 
Vermittlung von 
handlungsorientierten 
Ausbildungsinhalten 
sicher.

3 Für die Lernorte 
bestehen geson-
derte, aufeinander 
abgestimmte Aus-
bildungsregelungen 
und Curricula.

Indikatoren

1 Die Ausbildungsrege-
lungen und Curricula 
der jeweiligen Lernor-
te sind den Akteuren 
bekannt.

2  Bei einem ergänzen-
den überbetrieb-
lichen Lernort besteht 
Klarheit über die 
Aufgabenteilung.

Indikatoren

1 Die zeitlichen und 
organisatorischen 
Rahmenbedingungen 
des Ausbildungsver-
laufs sind zwischen 
den Lernorten ab-
gestimmt.

2 In der Dokumentation 
der Ausbildung wer-
den die vermittelten 
praktischen und theo-
retischen Lerninhalte 
und deren Verzah-
nung dargestellt.

Indikatoren

1 Der Betrieb und ggf. 
überbetriebliche 
Lernorte sind als 
Ausbildungsstätten 
geeignet. 

2 Betriebliche Ausbilder 
verfügen über die 
erforderliche fachliche 
sowie  arbeits- und 
berufspädagogische 
Kompetenz für den 
Ausbildungsberuf.

3 Die schulische Berufs-
bildungseinrichtung 
ist staatlich anerkannt 
und verfügt über die 
notwendige Ausstat-
tung und Materialien.

4 Das Lehrpersonal 
verfügt über die erfor-
derliche fachliche und 
berufspädagogische 
Kompetenz für den 
Ausbildungsberuf.

5 Das Leitungspersonal 
der Berufsbildungs-
stätten ist zu deren 
Führung qualifiziert.



QUALITÄTSSTANDARD 4 
Prüfung

Die berufliche Handlungskompetenz wird mittels einer abschlie-
ßenden Prüfung festgestellt.

1. Kriterium:

Das Prüfungsverfahren 
und die Ausgestaltung 
der Prüfung sind ver-
bindlich festgelegt.

2. Kriterium:

Prüfungen stellen die 
berufliche Handlungs-
kompetenz objektiv und 
zuverlässig fest.

3. Kriterium:

Der Nachweis über die 
bestandene, staatlich 
anerkannte Prüfung 
wird von der Wirtschaft  
akzeptiert.

Indikatoren

1 Der Prüfungsprozess 
und die Verantwort-
lichkeiten der Akteure 
sind definiert.

2 Es existiert eine 
allgemeingültige Ver-
fahrensregelung zur 
Durchführung einer 
Prüfung.

3 Die Verfahrensrege-
lung stellt sicher, dass 
Arbeitgeber, Arbeit-
nehmer und Vertreter 
einer schulischen 
Berufsbildungseinrich-
tung gleichberechtigt 
in die Ausgestaltung 
des Prüfungsverfah-
rens einbezogen sind.

4 Eine verantwortliche 
Institution für Prü-
fungen mit rechtlich 
definiertem Auftrag 
verabschiedet und 
publiziert die Verfah-
rensregelung.

Indikatoren

1 Die zu prüfenden 
Kompetenzen sind 
in den jeweiligen 
Regelungen für die 
Ausbildung definiert.

2 Die Prüfungsinstru-
mente sind geeignet, 
um die Kompetenzen 
eines Berufsbildes 
festzustellen.

3 Prüfungen werden 
von Fachexperten er-
stellt und bewertet.

4 Die Prüfungsaufgaben 
sind handlungsorien-
tiert und geeignet, 
um die Erfüllung der 
Prüfungsanforderun-
gen leistungsdifferen-
ziert zu bewerten.

5 Bestehensregelungen 
und Prüfungsanforde-
rungen sind eindeutig 
festgelegt.

6 Die festgelegten 
Rahmenbedingungen 
der Prüfung werden 
für alle Prüfungs-
teilnehmer gleich 
angewendet.

Indikatoren

1 Bei bestandener 
Prüfung wird von 
der verantwortlichen 
Institution für Prü-
fungen ein Zeugnis 
ausgestellt.

2 Das Zeugnis ist all-
gemein gültig.

3 Das Zeugnis beschei-
nigt die nachgewiese-
ne berufliche Hand-
lungskompetenz.

4 Bewerber mit diesem 
Zeugnis werden für 
Positionen für quali-
fizierte Fachkräfte 
bevorzugt eingestellt.

5 Der erworbene Ab-
schluss kann den 
Zugang zu weiteren 
Qualifizierungen er-
möglichen.



QUALITÄTSSTANDARD 5 
Berufsbildungsforschung

Die kontinuierliche Entwicklung und Modernisierung des Berufs-
bildungssystems wird wissenschaftlich durch Erhebungen, Beiträge 
und Impulse begleitet.

1. Kriterium:

Es findet Berufsbil-
dungsforschung statt.

2. Kriterium:

Die Entwicklung und 
Modernisierung der 
Berufsbilder werden 
wissenschaftlich unter-
stützt.Indikatoren

1 Es gibt mindestens 
eine wissenschaftliche 
Einrichtung, die be-
rufsbildungsbezogen 
forscht.

2  Es werden regelmäßig 
relevante Daten zu 
Arbeitsmarkt, Techno-
logie, Methodik und 
Didaktik erhoben und 
ausgewertet.

3  Auf Basis der erhobe-
nen und ausgewer-
teten Daten werden 
neue Konzepte für 
die theoretische und 
praktische Vermitt-
lung von Berufsinhal-
ten entwickelt und 
erprobt.

4  Die Forschungs-
ergebnisse werden 
öffentlich publiziert.

Indikatoren

1 Alle Mandatsträger 
werden bei Bedarf 
von wissenschaft-
lichen (Forschungs-) 
Einrichtungen be-
raten.

2  Wissenschaftliche 
(Forschungs-) Einrich-
tungen unterstützen 
die Anpassung von 
Berufsbildern bei sich 
verändernden Qualifi-
zierungsbedarfen der 
Wirtschaft.



QUALITÄTSSTANDARD 6 
Berufliche Fortbildung

Im Anschluss an die duale Ausbildung ermöglichen weiterführende 
Bildungsangebote die Gestaltung individueller Karrierewege.

1. Kriterium:

Die Fortbildungs-
angebote werden 
bedarfsorientiert und 
die Erstausbildung er-
gänzend entwickelt und 
durchgeführt.

2. Kriterium:

Der Erwerb von Fort-
bildungsabschlüssen ist 
geregelt.

3. Kriterium:

Detailinformationen zu 
den Fortbildungsange-
boten werden bereit-
gestellt.

Indikatoren

1 Fortbildungsange-
bote stehen zur Ver-
fügung.

2 Fortbildungsangebo-
te sind im Dialog der 
Berufsbildungsakteu-
re abgestimmt.

3 Die fachlichen An-
forderungen sind 
definiert.

4 Die Inhalte der Fort-
bildungsangebote 
sind auf die Inhalte 
der Erstausbildung 
abgestimmt.

5 Qualifikationsmög-
lichkeiten zum Erwerb 
der betrieblichen 
Ausbildungsbefä-
higung sowie von 
Betriebsführungs-
kompetenzen sind im 
Fortbildungssystem 
verankert.

Indikatoren

1 Die Regelungen sind 
allgemein gültig er-
lassen und rechtsver-
bindlich.

2 Die Fortbildungs-
bezeichnung ist 
festgelegt.

3 Der Zugang zur Prü-
fung ist geregelt.

4 Die Prüfungsanforde-
rungen sind geregelt.

5 Der zeitliche Umfang 
der Prüfung ist ge-
regelt.

6 Die Art der Prüfung 
ist definiert.

7 Die Abschlüsse sind 
staatlich anerkannt.

Indikatoren

1 Die Informationen 
sind öffentlich zu-
gänglich.

2 Es gibt mindestens 
eine Stelle, die über 
die Angebote infor-
miert und berät.


